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Zu den Aufwendungen für Pflegeleistungen, die die im
Beihilferecht des Bundes und der Länder geregelte bei-
hilfefähige Obergrenzen überschreiten (z. B. § 36 
Abs. 3 BayBhV, § 39 Abs. 2 BBhV) sowie für Kosten für
Unterkunft und Verpflegung einschließlich der Investiti-
onskosten wird nur dann eine Beihilfe gewährt, wenn
diese einen einkommensabhängigen Eigenanteil über-
steigen. Der Eigenbehalt erfasst bestimmte, im jeweils
maßgeblichen Beihilferecht exakt definierten Einkom-
mensbestandteile sowohl des Beihilfeberechtigten als
auch des Ehegatteten bzw. Lebenspartners im Sinn
des Lebenspartnerschaftsgesetzes. Die Bewertung der
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der zuletzt genann-
ten Personengruppe erfolgt an-hand deren Gesamtbe-
trag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG), in Abhängigkeit
von einem im jeweiligen Beihilferecht vorgegebenen
Bezugsjahr (z. B. § 39 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BBhV bzw.
§ 36 Abs. 3 Satz 2 BayBhV).

Werden bei verheirateten bzw. verpartnerten, jedoch
getrennt lebenden Ehegatten bzw. Lebenspartnern mit
getrennter Veranlagung zur Einkommensteuer vom
Beihilfeberechtigten freiwillige Unterhaltszahlungen an
den Ehegatten/Lebenspartner geleistet, geht damit
beim getrennt lebenden Ehegatten/Lebenspartner die
erhaltene freiwillige Unterhaltszahlung in den Gesamt-
betrag seiner Einkünfte ein. Dies führt im Ergebnis
dazu, dass die freiwillige Unterhaltszahlung des einen
Ehegatten/Lebenspartners im Rahmen der Einkom-
mensberechnung des Ehegatten/Lebenspartners z. B.
nach § 39 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BBhV bzw. § 36 Abs. 3
Satz 2 BayBhV berücksichtigt werden, jeweils mit ent-
sprechender zeitlicher Verzögerung.
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I. Höhe des Eigenbehalts im Fall einer stationären Pflege 
von getrennt lebenden Ehepartnern

Dieses einkommensteuerrechtliche Realsplitting kann
bis zu 13.805 €/ Jahr steuermindernd berücksichtigt
werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG), wenn beide Partner
der Anwendung dieses Verfahrens zustimmen. Hierbei
handelt es sich um eine steuerliche Tarifvergünstigung,
die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Partners
erhöht.

1. Beihilfefähigkeit von Medizinprodukten

Das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 26. März
2015, 5 C 9.14) hatte über den Ausschluss der Beihil-
fefähigkeit nach dem Beihilferecht des Landes Berlin
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zu entscheiden. Die zuständige Festsetzungsstelle
lehnte eine Beihilfegewährung zu den Aufwendungen
für Hyaluronsäurepräparat „Ostenil“ mit der Begrün-
dung ab, dass es sich bei „Ostenil“ um ein Medizinpro-
dukt handele, das nach der auch im Beihilferecht (des
Landes Berlin) zu beachtenden Richtlinie des gemein-
samen Bundesausschusses über die Versorgung mit
Arzneimitteln nicht erstattungsfähig sei.

Entscheidungserheblich war somit die Frage, ob die in
§ 22 Satz 2 LBhVO Berlin enthaltene doppelte dyna-
mische Verweisung auf § 31 Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB
V sowie die entsprechende Richtlinie nach § 92 Abs. 1
Satz 2 Nr. 6 SGB V, wonach nur bestimmte Medizin-
pro-dukte beihilfefähig sind, zu denen Hyaluronsäure-
präparate nicht zählten, rechtlich zulässig ist.

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ist
die Beihilfefähigkeit für die genannten Präparate nach
den genannten Bestimmungen des Beihilferechts des
Landes Berlin in rechtlich zulässiger Weise ausge-
schlossen. Insbesondere genügt diese Ausschlussre-
gelung den Anforderungen des Grundsatzes des 
Vorbehalts des Gesetzes. Bzgl. der rechtlichen Legiti-
mation des Gemeinsamen Bundesausschusses in Fra-
gen der Rechtsetzung, d. h. Gestaltung des Leistungs-
rechts durch Richtlinien, vgl. jedoch die nachfolgende
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.

2. Regelungsbefugnisse des Gemeinsamen

Bundesausschusses

Im Beschluss vom 10. November 2015 (1 BvR
2056/12) hatte das Bundesverfassungsgericht u. a.
über die normative Zuständigkeit des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) zu entscheiden. Zwar
wurde die Verfassungsbeschwerde gegen ein ent-
sprechendes Urteil des Bundessozialgerichts als un-
zulässig abgelehnt. Dennoch hat das Bundesverfas-
sungsgericht darauf hingewiesen, dass bzgl. der de-
mokratischen Legitimation der Tätigkeit des G-BA
generelle und allgemeine Bedenken bestehen können,
die im vorliegenden Fall jedoch nicht substantiiert vor-
getragen wurden. Es ist davon auszugehen, dass künf-
tig hierzu eine rechtliche Klärung durch das Bundes-
sozialgericht erfolgen wird.

Damit hat diese Entscheidung auch Bedeutung für das
Beihilferecht des Bundes. Denn nach § 7 BBhV erfolgt
eine Verweisung auf den Leitungsstandard des SGB V.
Ausdrücklich wird hierbei bzgl. der Rechtsanwendung –
unter Berücksichtigung des Fürsorgegrundsatzes nach
§ 78 BBG – u. a. auf Richtlinien des G-BA im Sinn des
§ 91 SGB V verwiesen.
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Es bleibt abzuwarten, ob und ggf. welche Konsequen-
zen das Bundesministerium des Innern, die im Bereich
des Bundes für die Anwendung des Beihilferecht 
federführende Stelle, hieraus ziehen wird.

Wolfgang Weigel, Regierungsrat, 
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat, München
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